
Haushaltssatzung
der

Stadt Mönchengladbach
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeinde -
ordnung für das Land Nordrhein-West -
falen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW: S.666) zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV.
NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Mön-
chengladbach mit Beschluss vom
17.12.2014 folgende Haushaltssatzung
erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2015, der die für die Erfüllung der Auf -
gaben der Gemeinden voraussichtlich
erzielbaren Erträge und entstehenden
Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlun-
gen und notwendigen Verpflichtungs -
ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf

915.901.721 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

944.177.800 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf

881.294.332 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf

867.492.260 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der 
Investitionstätigkeit auf    29.388.925 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der 
Investitionstätigkeit auf    46.660.321 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit auf
                                        17.271.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
der Finanzierungstätigkeit auf
                                        20.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Auf-
nahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 

17.271.300 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs -
ermächtigungen, der zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen in künftigen Jah-
ren erforderlich ist, wird auf

6.656.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rück -
lage aufgrund des voraussichtlichen Jah-
resergebnisses im Ergebnisplan wird auf

28.276.079 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur
Liquiditätssicherung in Anspruch ge -
nommen werden dürfen, wird auf 

1.050.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern
werden für das Haushaltsjahr 2015 wie
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe 
(Grundsteuer A) auf              240 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf              520 v. H.

2. Gewerbesteuer auf               475 v. H.

§ 7

Der Haushaltsausgleich kann bis zum
Ende des Finanzplanungszeitraumes 2017
nicht hergestellt werden.
Mit dem gem. § 6 Stärkungspaktgesetz
aufgestellten Haushaltssanierungsplan
wird der Haushaltsausgleich gem. § 75
Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW unter Ein -
beziehung der Konsolidierungshilfe im
Haushaltsjahr 2018 und ohne Konsoli -
dierungshilfen im Haushaltsjahr 2021 er-
reicht.
Die im Haushaltssanierungsplan enthalte-
nen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei
der Ausführung des Haushaltsplans um-
zusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnah-
men gem. § 4 Abs. 4 Gemeindehaushalts-
verordnung NRW wird auf 

250.000 EUR

festgesetzt. 

Oberhalb dieser Wertgrenze erfolgt eine
Einzeldarstellung im Finanzplan, unterhalb
des Betrages werden die Maßnahmen
zusammengefasst dargestellt. Gleichzeitig
legt die Wertgrenze den verwaltungs -
internen Untersuchungsaufwand fest, der
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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:



vor Aufnahme einer Investition im Haus-
halt erforderlich ist.

§ 9

Im Stellenplan können Stellen als künftig
wegfallend (kw) oder künftig umzuwan-
delnd (ku) bezeichnet werden. Die Anbrin-
gung dieser Vermerke hat folgende
Rechtsfolgen:

kw-Vermerk = Die Stelle wird nach Aus-
scheiden oder Umsetzung des Stellen -
inhabers nicht wieder besetzt.

ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Aus-
scheiden oder Umsetzung des Stellen -
inhaber herab gestuft.

Mönchengladbach,
den 18. Dezember 2014

gez.
Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit
ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
ist gemäß § 80 Abs. 5 GO der Bezirks -
regierung in Düsseldorf mit Schreiben
vom 05.02.2015 angezeigt worden.

Anstelle der nach § 76 GO erforderlichen
Genehmigung des Hauhaltssicherungs-
konzeptes nach § 76 GO tritt der von der
Bezirksregierung in Düsseldorf mit Verfü-
gung vom 30.06.2015 genehmigte Haus-
haltssanierungsplan gemäß § 6 Abs. 4
Stärkungspaktgesetz.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
und der Haushaltssanierungsplan liegt zur
Einsichtnahme vom 15.07.2015 bis zur
Feststellung des Jahresabschlusses für
das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 96 Abs.
2 GO NRW bei der Stadtverwaltung
Mönchengladbach – Kämmerei, Altstadt-
Galerie, Sandradstr. 3, 2. Obergeschoss,
Zimmer 116 während der allgemeinen
Dienststunden öffentlich aus und sind im
Internet unter
http://www.moenchengladbach.de,
Stadtrat & Verwaltung, Haushaltsplan/
-entwurf, Haushaltsplan 2015
verfügbar. 

Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz
1 GO NRW wird hingewiesen. Diese Vor-
schrift hat folgenden Wortlaut:

Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes kann
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-

kündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung

fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtli-
che Bestimmung oder der Flächennut-
zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Mönchengladbach, den 06.Juli 2015

In Vertretung

gez.
Bernd Kuckels
Stadtdirektor und -kämmerer

Öffentliche Zustellung

Herrn Mohammed Süfje Osei,
*15.09.1991, letzte bekannte Anschrift,
Genhülsen 92, 41179 Mönchengladbach, 
kann die Rechtswahrungsanzeige der
Stadt Mönchengladbach vom 25.06.2015,
vertreten durch den Oberbürgermeister,
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie,
Aktenzeichen 51.45.15.1922, nicht zu -
gestellt werden.

Die o.g. Rechtswahrungsanzeige wird
hiermit gemäß § 10 des Landeszustel-
lungsgesetzes (LZG NRW) vom 01.02.
2006 (GV.NRW, S.94), zuletzt geändert
am 12.05.2009, (GV.NRW, S.296), öffent-
lich zugestellt.

Der Empfänger wird hiermit aufgefordert,
den Bescheid beim Fachbereich Kinder,
Jugend und Familie, Verwaltungsgebäu-
de Rathaus Rheydt, Eingang F, Zimmer
42, einzusehen bzw. abzuholen.

Der Bescheid gilt mit Ablauf von zwei
Wochen nach Aushang dieser Mitteilung
– ohne Einbeziehung des Aushänge -
tages – sowie Bekanntmachung im Amts-
blatt als zugestellt.

Mönchengladbach, den 25.06.2015

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Feuerwehr –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
7 Beatmungsgeräte (Fa. Weinmann)

Aufteilung in Lose:
Nein

Nebenangebote sind:
nicht zugelassen

Ausführungsfrist:
ca. 4. Quartal 2015

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Wellen, Telefon 02166 9989-2258

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort bis 17.07.2015
bei der Stadt Mönchengladbach, Fach -
bereich Feuerwehr, Stockholtweg 132, Zi.
0102, 41238 Mönchengladbach. Sie kön-
nen auch unter Fax-Nr. 02166 9989-2489
oder E-mail
ausschreibung-feuerwehr@
moenchengladbach.de angefordert wer-
den.
Die Höhe der Entschädigung für die
Vergabeunterlagen beträgt 7,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchen -
gladbach Kto.-Nr. 66 001, Bankleitzahl
310 500 00 (IBAN: DE 20 310 500 00
00000 66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33)
zugunsten der Stadtkasse Kassenzeichen
3704.0000.0974 zu überweisen. Die Ab-
gabe/der Versand der Unterlagen erfolgt
erst nach Vorlage eines Nachweises der
Überweisung. Eine Bareinzahlung ist nicht
möglich. Eine Erstattung der Entschädi-
gung erfolgt nicht.

Ablauf der Angebotsfrist:
22.07.2015, 12.00 Uhr

Schriftlich einzureichen in deutscher
Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach 
Vergabestelle
Weiherstr. 21, Zi. 10
41061 Mönchengladbach

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Beiträ-

ge zur Sozialversicherung und zur Be-
rufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarzar-
beiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen. 

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert: 
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Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht, Min-
destlohn) in Verbindung mit § 8 Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
sowie der §§ 18 (Berücksichtigung sozia-
ler Kriterien) und 19 (Frauenförderung)
Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen.

Es werden Eignungsnachweise, die durch
Präqualifizierungsverfahren erworben wer -
den, zugelassen.

Zuschlagskriterien:
Preis 100 %

Bindefrist:
07.09.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Fachbereich Feuerwehr –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fachbe-
reich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
Straßenmanagement –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Straßenbeleuchtung in Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Überprüfung der Standsicherheit an Mas -
ten u. Seilverspannungen von Verkehrs-
einrichtungen

Aufteilung in Lose:
4 Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1: Beleuchtungsmaste
Los 2: Beschilderungsmaste
Los 3: Seilverspannungen und Überspan-
nungen
Los 4: Masten von Lichtsignalanlagen

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Ausführungsfrist:
bis November 2015

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Heynckes, Telefon: 02161/25-9081

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planung, Bauen – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -

geschoss, Zimmer 440 (Telefon 02161/
25-8014). 
Sie können auch angefordert werden
unter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung
von Unterlagen oder die Einsichtnahme:
21.07.2015, 12.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
28.07.2015, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfa-
len

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
26.08.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
- Dezernat Planung, Bauen -

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
Straßenmanagement –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Stadtgebiet Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Betrieb von Lichtsignalanlagen
Lieferung einer fahrbaren LED-Vorwarn -
tafel

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
September 2015

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Ruschke, Telefon: 02161/25-9051

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planung, Bauen – VI/V – Vergabestelle  –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -
geschoss, Zimmer 440 (Telefon 02161/
25-8014). 
Sie können auch angefordert werden un-
ter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung
von Unterlagen oder die Einsichtnahme:
23.07.2015, 12.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
30.07.2015, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.
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Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
10.09.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
- Dezernat Planung, Bauen -

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fachbe-
reich Tiefbau und Stadtgrün, Abteilung
Unterhaltung öff. Grün, Bewirtschaftung
komm. Waldflächen –, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Baumpflege im Stadtgebiet

Art und Umfang der Leistung:
Jahresausschreibung Baumpflege

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
01.10.2015–30.08.2016 

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Müller, Telefon: 02161/25-6832

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort beim Dezernat
Planung, Bauen – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 4. Ober -

geschoss, Zimmer 440 (Telefon 02161/
25-8014). 
Sie können auch angefordert werden
unter Fax-Nr. 02161/25-8020 / E-mail
Zentrale-Vergabestelle-
DezernatVI@moenchengladbach.de 
Die Höhe der Entschädigung für die Ver-
dingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR und
ist an die Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach IBAN: DE 20 310 500 00 00000
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33 zuguns -
ten der Stadtkasse Kassenzeichen
6009.1134.9741 zu überweisen. Die Aus-
händigung bzw. der Versand der Unter -
lagen erfolgt erst nach Vorlage des Nach-
weises der Überweisung (ggf. per Fax
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht mög-
lich. Eine Erstattung der Entschädigung
erfolgt nicht.

Schlusstermin für die Anforderung
von Unterlagen oder die Einsichtnahme:
23.07.2015, 12.00 Uhr

Ablauf der Angebotsfrist:
30.07.2015, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren  nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen.

- Verpflichtungserklärungen gemäß der
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• weitere Eignungsnachweise

1. Die Arbeiten der Lose müssen entspre-
chend der Anforderungen von geschultem
Personal umgesetzt bzw. betreut  werden
(European Treeworker, European Tree-
technichan oder Fachagrawirt der Baum-
pflege). Schulungsnachweise (Zertifikate)
des Fachpersonals sind einzureichen /
beizulegen

2. Schulungsnachweise der Mitarbeiter für
die Einrichtung der Baustellen an Straßen
sind einzureichen / beizulegen.
3. Eine Unternehmerhaftpflichtversiche-
rung mit Angaben über die Höhe der
Deckungssumme sind zwingend mit der
Angebotsabgabe einzureichen / beizu -
legen.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
10.09.2015

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
- Dezernat Planung, Bauen -

Bekanntmachung des
Jahresabschlusses 2014 der
Gebäudereinigung der Stadt
Mönchengladbach – GSM

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
in seiner Sitzung am 17.06.2015 den Jah-
resabschluss 2014 der Gebäudereinigung
der Stadt Mönchengladbach (GSM) vom
27.03.2015 festgestellt. Der Bilanzgewinn
des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von
583.349,61 € wird in voller Höhe dem
Haushalt gutgeschrieben, sodass eine
Entlastung in dieser Höhe im Rechnungs-
jahr 2015 wirksam wird.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen
im Rathaus Rheydt, Sparkassengebäude,
Harmoniestraße 25, 3. Etage, Zimmer 317,
während der täglichen Bürozeiten zur
Einsichtnahme aus.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen (GPA NRW), 44608 Herne, als
gesetzlicher Bilanzprüfer hat mit Ver -
fügung vom 29.06.2015 folgenden
Bestä ti gungsvermerk erteilt:

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW
gesetzlicher Abschlussprüfer des Betrie-
bes Gebäudereinigung der Stadt Mön-
chengladbach. Zur Durchführung der
Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2014
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs -
gesellschaft Abstoß & Wolters OHG, Mön-
chengladbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 27.03.2015 den
nachfolgend dargestellten uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
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rechnung sowie Anhang – unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lage -
bericht der „Gebäudereinigung der Stadt
Mönchengladbach“ (GSM), Mönchenglad-
bach, für das vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2014 laufende Geschäftsjahr ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lage -
bericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden
landesrechtlichen Vorschriften sowie den
ergänzenden Regelungen der Betriebssat-
zung liegen in der Verantwortung der
Betriebsleitung der GSM. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung  eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschluss -
prüfung nach § 317 HGB und nach den
Vorschriften des § 26 Eigenbetriebs -
verordnung (EigVO) und § 106 Abs. 2 der
Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vor -
genommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Un -
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf
die Darstellung des durch den Jahres -
abschluss unter Beachtung der Grund -
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und
durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest -
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht -
liche Umfeld der GSM sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lage -
bericht überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung um -
fasst die Beurteilung der angewandten
Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der Betriebsleitung
der GSM sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hin -
reichend sichere Grundlage für unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen, den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Regelungen der Be-
triebssatzung und vermittelt unter Be -
achtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
GSM. Der Lagebericht steht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der GSM und stellt die Chancen und Risi-
ken der künftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ab-
stoß & Wolters OHG ausgewertet und eine
Analyse anhand von Kennzahlen durch -
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem
Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirt-
schaftsprüfers wird vollinhaltlich über-
nommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der
Verordnung über die Durchführung der
Jahresabschlussprüfung  bei Eigenbetrie-
ben und prüfungspflichtigen  Einrichtun-
gen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 29.06.2015

GPA NRW

Im Auftrag

Helga Giesen (Siegel)

Vorstehende Feststellungen werden hier-
mit ortsüblich bekannt gemacht.

Mönchengladbach, den 01.07.2015

Hanns-Joachim Schmitz
Betriebsleitung

Aufgebot
von Sparkassenbüchern

Für die nachstehend aufgeführten verlo-
rengegangenen Sparkassenbücher, aus-
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, ist die Kraftloserklärung
beantragt worden:

Sparkassenbuch-Nrn.:

3500498021
3500498047
4202121143

Der/Die Inhaber/in der vorgenannten
Sparkassenbücher wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 22.
September 2015, seine/ihre Rechte anzu-
melden und die Sparkassenbücher vorzu-
legen, andernfalls werden diese für kraft-
los erklärt.

Mönchengladbach, den 22. Juni 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte verlo-
rengegangene Sparkassenbuch, ausge-
stellt von der Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach, ist die Kraftloserklärung bean-
tragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

4300055631

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 22.
September 2015, seine/ihre Rechte anzu-
melden und das Sparkassenbuch vorzule-
gen, andernfalls wird dieses für kraftlos
erklärt.

Mönchengladbach, den 22. Juni 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte verlo-
rengegangene Sparkassenbuch, ausge-
stellt von der Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach, ist die Kraftloserklärung bean-
tragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500960384

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 25.
September 2015, seine/ihre Rechte anzu-
melden und das Sparkassenbuch vorzule-
gen, andernfalls wird dieses für kraftlos
erklärt.

Mönchengladbach, den 25. Juni 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte verlo-
rengegangene Sparkassenbuch, ausge-
stellt von der Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach, ist die Kraftloserklärung bean-
tragt worden:
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Sparkassenbuch-Nr.:

3500401520

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 2. Okto-
ber 2015, seine/ihre Rechte anzumelden
und das Sparkassenbuch vorzulegen, an-
dernfalls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 2. Juli 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte verlo-
rengegangene Sparkassenbuch, ausge-
stellt von der Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach, ist die Kraftloserklärung bean-
tragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500799865

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 2. Okto-
ber 2015, seine/ihre Rechte anzumelden

und das Sparkassenbuch vorzulegen, an-
dernfalls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 3. Juli 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte verlo-
rengegangene Sparkassenbuch, ausge-
stellt von der Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach, ist die Kraftloserklärung bean-
tragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3411606282

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 6. Okto-
ber 2015, seine/ihre Rechte anzumelden
und das Sparkassenbuch vorzulegen, an-
dernfalls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 6. Juli 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verlorenge-
gangene Sparkassenbuch, ausgestellt
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, wurde am 25. Juni 2015 durch Be-
schluss des Sparkassenvorstandes für
kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500587922

Dieser Beschluss des Sparkassenvorstan-
des kann nur durch Klage nach Maßgabe
der §§ 957, 958 ZPO angefochten wer-
den.

Mönchengladbach, den 25. Juni 2015

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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